
S o z i a l f r a g e n u n d M e n s c h e n r e c h t e 

UNESCO: Mediendeklaration verabschiedet — 
>Weltmeinungsmarkt< durch westliche Agenturen 
beherrscht — Forderung nach >Neuer Weltinfor-
mationsordnung< — Aufnahme Namibias — Erklä
rung über Rassenvorurteil (4) 

I. Mit Spannung wurden Verlauf und Er
gebnis der 20. Generalkonferenz der Orga
nisation der Vereinten Nat ionen für Erzie
hung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) 
verfolgt, die vom 24. Oktober bis zum 28. 
November 1978 in Paris statt fand. Obgleich 
die Tagesordnung umfangreich war und 
etwa auch das heikle Thema der Rückgabe 
von Kul turgütern an die Entwicklungslän
der enthielt, konzentr ierte sich die veröf
fentl ichte Meinung auf die sogenannte Me
diendeklarat ion. Nach einer mehrjähr igen 
Kontroverse wurde eine > Erklärung über 
die Grundpr inz ip ien für den Beitrag der 
Massenmedien zur Stärkung des Friedens 
und der internat ionalen Verständigung, zur 
Förderung der Menschenrechte und zur 
Bekämpfung von Rassismus, Apartheid und 
Kriegshetze< (Text s. S.36f. dieser Ausga
be) am 28. November 1978 im Plenum durch 
Akklamat ion angenommen, wei l es gelang, 
die unterschiedl ichen, ja gegensätzl ichen 
Posit ionen kompromißfähig zu machen. 
In der westl ichen Presse war davon die 
Rede, die >westliche< Posit ion habe ob
siegt. Bei einer solchen Darstel lung muß es 
notwendig Verl ierer gegeben haben. Vor
dergründig war es nur der >Osten<. Aber 
das Problem, um das es ging, war kein 
Ost-West-Problem, sondern primär eines in 
der Nord-Süd-Dimension. Der Hintergrund 
für die Bestrebungen der Entwicklungslän
der, an die sich die Sowjetunion 1972 mit 
e inem Resolut ionsentwurf >angehängt< hat, 
geht aus zahlreichen UNESCO-Studien und 
einem der UN-Generalversammlung unter
breiteten beachtl ichen tunesischen Papier 
(UN-DOC.A/SPC/33/L.5 v. 20.10.1978) her
vor : 

• Fünf der größten Weltagenturen (AP, 
UPI, Reuters, AFP und TASS) produzieren 
vier Fünftel der internat ionalen Nachrich
ten, d ie in der Welt veröffentl icht werden. 
Sie w idmen aber nur 20 bis 30 Prozent 
ihrer Meldungen den Entwicklungsländern, 
obgleich in diesen annähernd drei Viertel 
der Menschheit leben. 
• Bei den Aus landsprogrammen von Rund
funkanstal ten dominieren die Programme 
von Sendern der Industr iestaaten (z. B. 
Voice of Amer ica, BBC, Deutsche Welle, 
Radio Moskau). 
• Die aktuel len Fernsehnachrichten und 
Wochenschauen stützen sich wei tgehend 
auf Fi lmmaterial aus den Vereinigten Staa
ten und Großbr i tannien, wo die Agenturen 
UPI, ITN und VIS News praktisch ein welt
weites Monopol aufgebaut haben. 
• Die Angebote für den Verkauf von Fern-
seh-Produkt ionen stammen fast ausschließ
lich von west l ichen Industr ie ländern; zu 
fast zwei Dritteln al lein aus den USA. 
Unter Berücksicht igung dieser Tatsachen 
ist es nicht verwunder l ich, daß die wel t 
wei t vermit tel ten Informat ionsinhal te indu
str iestaatenorient iert s ind. Entscheidend ist 
der Informationsbedarf der Menschen, d ie 
in den Industr ie ländern wohnen, wobei das, 
was hier >Bedarf< genannt w i rd , eine 
durchaus manipul ierbare Größe ist. Wich
t igstes Auswahlpr inz ip für Inhalte ist die 

>Marktgängigkeit<. Kurz: Was über die Ent
wicklungsländer weltweit verbrei tet w i rd , 
best immen nicht die Entwicklungsländer, 
sondern eine Handvol l Agenturen, d ie den 
Weltnachr ichten- und damit auch >Welt-
meinungsmarkt« domin ieren. Dieser hier 
nur skizzierte Hintergrund läßt die Vehe
menz verständl ich werden, mit der die Ent
wick lungsländer seit nahezu zehn Jahren 
versuchen, zu einer gerechteren, ihre Inter
essen stärker widerspiegelnden Welt infor
mat ionsordnung zu kommen. 
II. Bei d iesem Versuch war der sowjetische 
Entwurf von 1972 sicher nicht hi l freich. 
Kernpunkt war, d ie Staaten für die Tät ig
keit der Massenmedien verantwort l ich zu 
machen. Es sol l te sogar eine Art Gegen
darstel lungsrecht angegri f fener Regierun
gen und Inst i tut ionen geben. Journal isten 
sol l ten auf Begrif fe festgelegt werden, die 
dehnbar und bel iebig anwendbar s ind. 

Die vorgesehene Verantwort l ichkei t der 
Staaten für das, was >ihre< Journal is ten 
über andere Staaten schreiben, ermunterte 
die west l ichen Staaten, selbst einen Ent
wurf vorzulegen. Ausgehend von der von 
Bundesaußenminister Genscher vorgetra
genen Posi t ionsbest immung der Bundes
republ ik Deutschland: »Mein Land würde 
jeden Entwurf für eine Mediendeklarat ion 
ablehnen, der die Forderung nach staatl i 
cher Kontrol le der Informat ionsmedien oder 
nach sogenannter staatl icher Verantwor
tung für diese Medien enthält«, gelang es, 
eine mehrhei tsfähige Posit ion zunächst mit 
den Entwicklungsländern, dann auch mit 
den osteuropäischen Staaten zu bi lden. 
Wie in der Presse berichtet wurde, war es 
insbesondere die Sowjetunion, die sich 
weigerte, Änderungsvorschlägen wie etwa 
einem Zusatz zu der Deklarat ion zuzust im
men, wonach die Presse außer gegen Ras
sismus, Apar theid und Kriegshetze auch 
für die Menschenrechte kämpfen müsse. 
Der von der Bundesrepubl ik init i ierte west
liche Antrag zielte darauf ab, den freien 
Informationsfluß von jeder quanti tat iven 
und inhalt l ichen Beschränkung freizuhal
ten und den freien Zugang des Bürgers zu 
al lgemein verbrei teter Information fest zu 
verankern. 

Der Staat sol l te keine Zensur- und Kon
t ro l lkompetenz erhalten, sondern Aufgabe 
des Staates sei es vielmehr, im Interesse 
einer umfassenden Informat ion seiner Bür
ger den Medien die nöt igen Garant ien und 
die erforderl iche Hi l festel lung zu sichern. 
Unbestr i t ten war die Bekräf t igung des alle 
Bemühungen in diesem Bereich lei tenden 
Gedankens, daß bessere Kenntnis der Völ 
ker voneinander am wirksamsten gefördert 
w i rd , wenn eine Plural i tät der Informa
t ionsquel len ihnen ein zutreffendes Bi ld 
von Ereignissen, Entwicklungen und Le
bensumständen aus anderen Tei len der 
Welt ermögl icht. 

Mehrheitsfähig konnte der west l iche Ent
wurf nur werden durch das Versprechen, 
die Entwicklungsländer beim Aufbau von 
Infrastrukturen im Medienbereich verstärkt 
zu unterstützen und beim Ausbau der Fä
higkeit der Entwicklungsländer aktiv am 
wel twei ten Informationsaustausch tei lzuha
ben, mitzuhelfen. 
Die Mediendeklarat ion beruft sich nicht nur 
auf die UNESCO-Satzung, sondern auch, 
wie in der Präambel deutl ich w i rd , auf Re

solut ionen der Generalversammlung etwa 
zur Informationsfreihei t oder zur Verurte i 
lung der Kr iegspropaganda. Art ikel I, in 
den schließlich auch das Ziel der »Förde
rung der Menschenrechte« Eingang ge
funden hat, spricht »einen freien Austausch 
und eine umfassendere und ausgewoge
nere Verbrei tung von Informat ionen« an. 
Man könnte h inzufügen: Umfassender als 
heute und ausgewogener als bis lang üb
lich. Dieser Passus stellt eine Auf forderung 
dar, die nötigen Voraussetzungen dafür zu 
schaffen. »Die Ausübung der Meinungs-, 
Meinungsäußerungs- und Informat ionsfre i 
heit, die als Bestandtei l der Menschen
rechte und Grundfre ihei ten anerkannt ist, 
stel l t e inen wesent l ichen Faktor bei der 
Stärkung des Friedens und der internat io
nalen Verständigung dar.« Dieser Satz 
(Art. 11,1) könnte von den west l ichen Staa
ten an die öst l iche Seite adressiert werden. 
Art. Il,2 st ipul iert das Recht der Journa l i 
sten zur »freien Berichterstattung« und auf 
»weitestmögl ichen Zugang zu Informatio
nen«. Auch dies könnte eine Anspruchs
grundlage des Westens gegen den Osten 
abgeben. 

Unverkennbar die Handschri f t der Dritten 
Welt trägt Art. Il,3, der d ie Massenmedien 
dazu auffordert, den unterdrückten Völ 
kern ihre St imme zu leihen, »die gegen 
Kolonial ismus, Neokolonia l ismus, auslän
dische Besetzung und alle Formen der 
Rassendiskr iminierung und Unterdrückung 
kämpfen und die nicht in der Lage s ind, 
sich in ihren eigenen Ländern Gehör zu 
verschaffen«. 

Wenn Kriege in den Köpfen der Menschen 
entstehen, wie in der Präambel der UNES
CO-Satzung angenommen wi rd , so ist es 
nur folger icht ig, in Art. IV den Massenme
dien eine wicht ige Rolle bei der Fr iedens
erziehung der Jugend zuzuweisen. Art. V 
formul ier t eine Art Minderhei tenschutz. Mit 
Art. VI verfügen die Entwicklungsländer an
gesichts der oben skizzierten Disparitäten 
über eine wicht ige Anspruchsgrundlage; 
Ziel bleibt die »Schaffung eines neuen 
Gleichgewichts und größerer Gegenseit-
keit beim Informationsaustausch«. In Art. 
X,3 wi rd noch einmal die Notwendigkei t 
der Unterstützung der Entfaltung der Mas
senmedien in den Entwicklungsländern un
terstr ichen. 

III. Die Mediendeklarat ion wi rd ein wich
t iges pol i t isches Bezugsdokument sein. S i 
cher für die westl ichen Staaten, um ihre 
Auffassung von der Freizügigkeit von mehr 
Informat ionen und Meinungen gegenüber 
Osteuropa durchzusetzen. Ob sie aber auch 
ein brauchbares Instrument für d ie Ent
wicklungsländer darstellt, kann hier nicht 
abschl ießend beantwortet werden. Zieht 
man Vergleiche zwischen den Forderun
gen der Entwicklungsländer, dem Resolu
t ionsentwurf von 1972 und manchen auf 
der 19. Generalkonferenz in Nairobi 1976 
vertretenen Posit ionen einersei ts und dem 
Text der verabschiedeten Mediendek lara
t ion andererseits, so zeigt sich, daß zwar 
die Entwicklungsländer auf ihre zentralen 
Forderungen nach Kontro l le und Regle
ment ierung der Informat ionsf lüsse verzich
tet, dafür jedoch ledigl ich eine vage ge
haltene und nicht spezif iz ierte Unterstüt
zungsformel (Art. II.3, Art. VI und Art. X,3) 
erhal ten haben. 
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Die UNESCO hat einstwei len die von man
chen erwartete >Zerreißprobe< bestanden. 
Auch andere Fragen waren kontrovers, 
führten aber nicht zum Eklat. Der vom Rat 
der Vereinten Nationen für Namibia ge
stel l te Antrag auf Aufnahme des Gebiets 
als Vol lmi tg l ied wurde mit 74 St immen 
ohne Gegenst immen bei 13 Enthal tungen 
angenommen; Namibia gehört seit Novem
ber 1977 bereits der UN-Ernährungs- und 
Ladnwir tschaftsorganisat ion (FAO) und seit 
Juni 1978 der Internat ionalen Arbei tsorga
nisation (IAO) an. Als 146. Mitgl iedstaat der 
UNESCO wurde Domin ica (vgl. S.32 dieser 
Ausgabe) von der Generalkonferenz auf
genommen. 
Praktisch unbeachtet bl ieb in der Bericht
erstattung die Verabschiedung einer De
klarat ion über Rassismus und rassisches 
Vorurtei l . Wei terhin wurde ein Programm 
zur Demokrat is ierung der Erziehung und 
Modernis ierung der Erziehungssysteme 
diskut iert und verabschiedet. Ein Gremium 
wurde beauftragt, die Bemühungen um 
die Rückführung uner laubt ausgeführter 
Kul turgüter in ihr Ursprungsland zu för
dern. Auch bestät igte d ie Generalkonfe
renz erneut das Recht der Bevölkerung in 
den besetzten arabischen Gebieten auf Er
z iehung und auf ein nat ionales Kul tur leben 
im Einklang mit ihrer e igenen Identität. 
Schließlich wurde der Zwei jahreshaushal t 
1979/80 der UNESCO in Höhe von 303 Mill 
US-Dollar verabschiedet. Die 21 . General
konferenz wi rd im Herbst 1980 in Belgrad 
stat t f inden. WB 

Menschenrechtsausschuß: Staatenbericht der So
wjetunion — Individualbeschwerden (5) 

(Die fo lgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 5/1978 S.167f. fort.) 

Auf seiner fünften Tagung Ende Oktober/ 
Anfang November 1978 in Genf erörterte 
der Ausschuß die Berichte von Maurit ius, 
der Sowjetunion und von Bjelorußland 
(Weißrußland) sowie einen ergänzenden 
Bericht von Ecuador. Vertagt wurde die 
Debatte über einen Bericht Chiles. Bislang 
haben 26 Staaten ihre Berichte, d ie binnen 
eines Jahres nach Beitr i t t zum Internatio
nalen Pakt über bürger l iche und poli t ische 
Rechte vorzulegen sind, eingereicht. Fünf 
Staaten haben auf Anfrage des Ausschus
ses ergänzende Angaben gemacht. Dage
gen stehen die Berichte fo lgender Staaten 
noch aus, obwoh l s ie bereits 1977 fäl l ig 
waren : Barbados, Costa Rica, Irak, Jamai
ka, Kenia, Kanada, Kolumbien, L ibanon, 
Mali , Mongole i , Rwanda, Tansania und Uru
guay. Weitere fünf Berichte fehlen, d ie 1978 
fäl l ig wurden. 
Sowjetunion und Bjelorußland: Der sowje
t ische Bericht verursachte eine lebhafte 
Diskussion im Ausschuß. Der sowjet ische 
Vertreter wurde vor al lem zu fo lgenden 
Punkten befragt: Besteht für d ie Tei l repu
bl iken ein Sezessionsrecht? Die Verfas
sung von 1977 sieht dies vor. Die Experten 
des Ausschusses bezweifel ten die Rele
vanz dieser Vorschrift , auf d ie im Bericht 
h ingewiesen worden war, betonten dabei 
jedoch gleichzeit ig, daß das in Art.1 des 
Paktes garant ierte Selbstbest immungsrecht 
d ie Gewährle istung eines Sezessionsrech
tes nicht mit umfasse. Des wei teren stand 
im Mit telpunkt der Diskussion dip Frage 

nach den Garant ien für ein rechtsstaatl ich 
ausgestaltetes Strafprozeßverfahren. Be
zweifelt wurde außerdem die Behauptung 
des Berichts, daß es keine polit isch be
gründete Diskr iminierung gebe. Weitere 
Fragen bezogen sich auf die Möglichkeit, 
Personen zur Zwangsarbei t heranzuziehen 
— der sowjetische Vertreter sprach den 
Arbei ts lagern den Charakter der Strafe ab 
und bezeichnete sie als reine Erziehungs
maßnahmen —, die Freiheit der Religions
ausübung, Meinungsfreiheit , Versamm-
lungs- und Vereinigungsfreihei t sowie Frei
zügigkeit . Angesprochen wurde auch der 
Vorwurf an die Sowjetunion, sie er laube 
die Einweisung von Regimekr i t ikern in 
psychiatrische Anstalten. Ihr Vertreter nahm 
in der Diskussion den Standpunkt ein, d ie 
Rechtsordnung und die Praxis in der So
wjetunion stünden in vol lem Einklang mit 
dem Weltpakt. Einige der in der Diskussion 
genannten Grundrechtsbeschränkungen 
rechtfert igte er aus der >ordre publ ic<-
Klausel der Art.18,19 und 21 des Paktes. 
— Der bjelorussische Bericht wurde unter 
vergleichbaren Gesichtspunkten geprüft, 
wenn auch weniger intensiv. 
Mauritius: Hauptdiskussionspunkt war hier 
die Rechtsstel lung der Frau. Der Regie
rungsvertreter tei l te in der Debatte mit, daß 
bereits gesetzgeberische Init iativen e inge
leitet worden seien, um die Stel lung der 
Frau zu verbessern. Weiterhin wurde dis
kutiert, ob die Möglichkeit, körperl iche 
Zücht igungen als Kriminalstrafe anzuord
nen, dem Verbot unmenschl icher oder er
niedr igender Behandlung zuwiderläuft ; 
schließlich g ing es um die Unabhängigkei t 
der Gerichte sowie das Festnahmerecht 
der Polizei. Wie auch in den bisher igen 
Debatten wurde ebenfal ls d ie Stel lung des 
Paktes in der Normenhierarchie von Mau
ritius angesprochen. 
Ecuador: Die Erörterung konzentr ierte sich 
auf die Fragen des Wahlrechts — nur des 
Lebens und Schreibens kundige Bürger ha
ben ein aktives Wahlrecht —, den Straf
vol lzug sowie die Stel lung der e ingebore
nen Bevölkerung. Hinsichtl ich des letzten 
Punktes führte der Regierungsvertreter aus, 
daß Bestrebungen unternommen würden, 
d ie e ingeborene Bevölkerung zu integrie
ren. 
Individualbeschwerden: In nichtöffentl icher 
Sitzung beschäftigte sich der Ausschuß mit 
den eingegangenen Indiv idualbeschwerden. 
Er erhielt sechs neue Beschwerden, an
hängig waren noch einige wenige ältere. 
Die nächste Tagung des Ausschusses ist 
für den 9. bis 27. Apr i l 1979 in New York 
vorgesehen. Wo 

R e c h t s f r a g e n 
Humanitäres Kriegsvölkerrecht: Zusatzprotokolle 
in Kraft (6) 
(Die fo lgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 1/1978 S.31 fort.) 
Der Verbesserung des Schutzes der Opfer 
bewaffneter Auseinandersetzungen sol len 
die Zusatzprotokol le I und II zu den vier 
Genfer Rotkreuz-Konvent ionen vom 12. Au
gust 1949 d ienen; sie sind sechs Monate 
nach Hinter legung der zweiten Ratif ika
t ionsurkunde am 7. Dezember 1978 in Kraft 
getreten. Ratifiziert haben bisher (Stand: 
20. Dezember 1978) El Salvador, Ghana und 
Libyen. 

Zusatzprotokol l I wurde von 62 Staaten, II 
von 58 Staaten unterzeichnet; Vorbehal te 
gaben bei Zusatzprotokol l I 10 Staaten und 
bei II 6 Staaten ab. Red 

Umweltkrleg: Konvention in Kraft (7) 

(Die fo lgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 3/1977 S.96f. fort ; vgl . auch 
VN 4/1978 S.131L) 

Die »Verwendung von umwel tverändernden 
Techniken zu mil i tär ischen oder sonst igen 
feindsel igen Zwecken« verbietet die am 
5. Oktober 1978 nach der Rati f ikat ion durch 
20 Staaten in Kraft getretene >ENMOD<-
(von env i ronmen ta l modi f icat ion techni-
ques<) Konvent ion. Bis zum I . Janua r 1979 
waren fo lgende 21 Staaten dem Vertrag 
beigetreten: Bjelorußland (Weißrußland), 
Bulgar ien, Dänemark, Deutsche Demokra
t ische Republik, Finnland, Ghana, Großbr i 
tannien, Indien, Jemen (Arabische Repu
bl ik), Kuba, Laos, Mongole i , Polen, So
wjetunion, Spanien, Sri Lanka, Tschecho
slowakei , Tunesien, Ukraine, Ungarn, Zy
pern. Red 

IGH: Entscheidung zum Agäis-Streltfall — Fest
landsockelstreit Libyen/Tunesien (8) 

(Die fo lgenden Ausführungen knüpfen an 
den Bericht in VN 5/1976 S.153L an.) 

I. Am 19. Dezember 1978 erklärte sich der 
Haager Internat ionale Gerichtshof (IGH) im 
Falle des griechisch-türkischen Fest land
sockelstreits (Aegean Sea Continental Shelf 
Case) für in der Sache unzuständig. Die 
Entscheidung erging mit 12 gegen 2 St im
men. Gegen die Entscheidung st immten 
der Richter de Castro sowie der gr iechi
sche Ad-hoc-Richter Stassinopoulos. 
Der Gerichtshof stützte sich in seiner Ent
scheidung auf einen zu Art.17 der General
akte von 1928 über die fr iedl iche Bei legung 
internat ionaler Konf l ikte von Griechenland, 
dem Kläger dieses Verfahrens, e ingeleg
ten Vorbehalt . Art.17 der Generalakte be
gründete die grundsätzl iche Zuständigkei t 
des Ständigen Internat ionalen Gerichtshofs 
zur Entscheidung derart iger Strei t igkei ten. 
Der IGH ging davon aus, daß dies im Ver
hältnis zu Griechenland und zu der Türkei , 
die beide der Generalakte beigetreten wa
ren, seine Zuständigkei t als Nachfolger des 
Ständigen Internat ionalen Gerichtshofs be
gründen würde unter der Voraussetzung, 
daß Art.17 in dem konkreten Fall ange
wandt werden könne. Dies verneinte der 
IGH unter Bezug auf den bereits erwähn
ten Vorbehalt Griechenlands, durch den 
dieses bei seinem Beitr i t t zu der General 
akte im Jahre 1931 alle Strei t igkei ten über 
seinen terr i tor ia len Status der Jur isdikt ion 
des Gerichtshofs entzog. 
Griechenland hatte argumentiert , daß sich 
die Türkei nicht regulär auf diesen Vorbe
halt berufen habe, so daß er für d ie Kom
petenzentscheidung des Gerichtshofs nicht 
herangezogen werden könne. Dem hielt 
der IGH entgegen, daß die Türkei in der 
Klageerwiderung auf diesen Vorbehalt h in
gewiesen habe, was als ausreichend anzu
sehen sei. 
Des wei teren machte Griechenland ge l 
tend, daß der Vorbehal t auch sachlich 
nicht für den vor l iegenden Fall zutreffe. Es 
seien nicht alle terr i tor ialen Strei t igkeiten 
von der Jur isdikt ion des Gerichtshofs aus-
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